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——gtand- und Durchgangsplatze—

BAUDIREKTION DES KANTONS ZUG

POSTSTRASSE 18, POSTFACH 897, 6301 ZUG
TELEFON 042/ 2533 11

Sekretariat
Radgenossenschaft der
Landstrasse _
Freilagerstrasse 5
Postfach 1647

8048 Ziirich

Zug, 21. Mai 1991 Gi/mj 7

Provisorischer Durchgangsplatz bei der alten Lorzentobelbriicke

Sehr geehrter Herr Huber

Sehr geehrte Damen und Herren

\

Wir kommen zuriick auf unsere Besprechung vom 15. Marz 1991 und
unterbreiten Ihnen eine Vereinbarung mit der Bitte um Stellung-
nahme innert 10 Tagen. Den Vereinbarungsentwurf haben wir auch
der Polizeiabteilung der Einwohnergemeinde Baar zur Vernehm-
lassung iibermittelt. Im weiteren beabsichtigen wir, das Bau-
gesuch fiir die Zweckdnderung der alten Kantonsstrasse in den
nachsten Wochen auszuschreiben.

Mit freundlichen Griissen

AUDIREKTION DES KANTONS ZUG
r Baudirektor:

r. P. Twerenbold
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VEREINBARUNG

zwischen

Radgenossenschaft der Landstrasse, Postfach 1647, 8048 Zziirich

und

Baudirektion des Kantons Zug, Poststrasse 18, 6300 Zug
den Betrieb eines provisorischen Durchgangsplatzes fiir Fahrende
der Lorzentobelbriicke.

Der auf dem beiliegenden Situationsplan 1: 500 gelb ange-
legte Platz wird den Fahrenden normalerweise vom Marz bis

" Oktober von der Baudirektion des Kantons Zug zur Verfligung

gestellt. Je nach Nachfrage und Witterungsverhdltnissen kann
dieser Platz auch iiber diese Zeit hinaus beansprucht werden.
In den Wintermonaten wird der Platz in der Regel nicht be-
niitzt.

Es werden max. sechs Wohnwagen mit Zugfahrzeug und all-
falligen dazugehdrigen Personenwagen zugelassen. Der Platz
wird nur den Schweizer Fahrenden zur Verfiligung gestellt.

Die Aufenthaltsdauer pro Wohneinheit betrdgt max. drei
Wochen.

Die Anmeldung, unter Angabe der vorgesehenen Aufenthalts-
dauer, hat auf dem Posten der Kantonspolizei in Baar zu
erfolgen. Diese erhebt die Personalien des Familienober-
hauptes, zieht die Geblihren ein und gibt pro Wohnwagen und
Woche zwei gebiihrenpflichtige Kehrichtsdcke ab. Werden
Benilitzer auf dem Platz angetroffen, welche sich bei der
Kantonspolizei nicht angemeldet haben, konnen von dieser
sofort weggewiesen werden.
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Baudirektion des Kantons Zug

Sekretariat .

Postfach 1647 Der Baudirektor:

8048 Zirich )

Telefon 017492 54 77 / 79 Herrn Dr. P. Twerenbold

Redaktion Scharotl Postfach 897

Postfach 1647

© 8048 Zirich
Telefon 01/493 23 36
Telefux 01/492 54 87

6301 Zug

Zlirich, 11. Juni 1991 hu/ fe

Provisorischer Durchgangsplatz bei der alten Lorzentobelbriicke -
Ihr Brief vom 21. Mai 1991

Sehr geehrter Herr Twerenbold
%
Wir mSchten uns auf obengehannten Brief beziehen und uns gleich-

zeitig flir die Verspdtung entschuldigen, mit der wir antworten.

Wir sind sehr erfreut, dass der Kanton uns diesen Platz zur
Verfiigung stellt und m&chten uns hiermit auch bei Ihnen bedanken.
Den Vertrag haben wir durchgelesen und sind mit den Ausfiihrungen
einverstanden bis auf Punkt drei. Gerne wirden wir die Aufenthalts-
dauer auf dem Platz der Zeitdauer des Gewerbepatentes anpassen,
diese betrdgt ein Monat. Auch auf den anderen Schweizerischen
Durchgangspl&dtzen gewdhrt man uns eine Aufenhaltsdauer von einem
Monat. Wir wdren Ihnen dankbar, wenn Sie uns in den ndchsten.

Tagen mitteilen kdnnten, ob Sie mit unserem Vorschlag einverstanden

sind.
In der Zwischenzeit griissen wir Sie freundlich..

' RADGENOSSENSCHAFT DER LANDSTRASSE
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Mit der Anmeldung anerkennt der Benilitzer die in der vorlie-

genden Vereinbarung enthaltene Platzordnung. Er erhdlt eine
Kopie der Vereinbarung.

Die Abmeldung und die Bezahlung der Gebiihren hat spitestens
am Tage der Abreise ebenfalls auf dem Posten der Kantons-
polizei Baar zu erfolgen.

Die Platzgebihr pro Woche und Wohnwagen (inkl. zwei gebiihren-
pflichtige Kehrichtsadcke) betragt Fr. 20.--.

Da durch diesen Platz ein Wander- und Veloweg fihrt, missen
Haustiere im Freien beaufsichtigt und angebunden werden.

Die Benutzer sind angehalten, die Gewasserschutzbestimmungen
einzuhalten und die Sorgfaltspflicht im Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen zu beachten. Die Entsorgung von wasser-
gefahrdenden Stoffen kann im Werkhof an der Albisstrasse in
Baar erfolgen.

Die von der Kantonspolizei bezogenen gebiihrenpflichtigen
Kehrichtsdacke sind gut verschlossen beim Werkhof Baar an der
Albisstrasse abzugeben. Es ist strengstens verboten, Keh-
richt irgendwelcher Art in der Umgebung (Tobel usw.) zu
entsorgen.

Der Platz ist in gereinigtem Zustand zu verlassen.

Der Kanton Zug lehnt jegliche Haftung bei Schaden an Wagen
und Einrichtungen ab.

Bei berechtigten Klagen muss der Platz auf Weisung der Bau-
direktion innert Tagesfrist geraumt werden.

Ueber Beniitzer, die ohne Abmeldung und Bezahlung abreisen,
wird eine Platzsperre verhangt.

Diese Vereinbarung hat provisorischen Charakter und kann von
der Baudirektion jederzeit aufgehoben werden.

Zurich/Zug, den ...... oy

Radgenossenschaft Baudirektion des
der Landstrasse Kantons Zug
vertreten durch vertreten durch
‘'Robert Huber, Prasident Dr. Max Gisler,

Direktionssektretar




	Stand- und Durchgangsplätze

